
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6 
Technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Datenschutzes und der Datensicherheit 
 

Die Festlegungen zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit, insbesondere 
die Maßnahmen nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 SächsDSG, sind im vom Datenschutzbeauftragten der 
HSZG geführten Verfahrensverzeichnis zugehörig zum entsprechenden System beschrieben. 

§ 7 
Inkrafttreten, Veröffentlichung 

 
(1) Diese Ordnung wurde am 20.04.2016 vom Rektorat beschlossen und tritt mit ihrer Veröffentli-

chung in Kraft.  
 

(2) Die Bekanntmachung dieser Ordnung erfolgt in den Amtlichen Bekanntmachungen der HSZG.
 

 

 
Zittau, den 17.05.2016 
 
 
 
 
Prof. Dr. phil. Albrecht 
Rektor 

 
 
 
 




